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Die Einwohner-Gemeindeversammlung vom 23.11.2007

hat u.a. folgende Beschlüsse gefasst:

2.   Die Teiländerung Bauzonenplan Gebiet Zimmerli AG (Parzellen 599, 

      966 und 969) und Domotec AG (Parzelle 213) wird genehmigt. 

3.   Die Teiländerung Bauzonenplan Gebiet Bahnhofplatz / 

      Bahnhofareal (Teilbereich Parzelle 884) wird genehmigt.

Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist 
sind diese Beschlüsse am 03.01.2008 rechtskräftig geworden.

Wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse hat, kann gegen diese Beschlüsse innert 20 Tagen beim Regierungsrat, 5001 Aarau, Beschwerde führen. Organisationen gemäß § 4 Abs. 3 BauG sind ebenfalls berechtigt Beschwerde zu führen (§ 26 Abs. 1 BauG, § 5 Abs. 2 ABauV). 
Die Unterlagen können während der Beschwerdefrist im Rathaus (Abteilung BPU) eingesehen werden. 

Die Beschwerdeschrift hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten. 

Der Einspracheentscheid des Gemeinderates ist beizulegen. 

Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden.

Aarburg, 3.1.2008 / Wi
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